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Haushaltssatzung der Gemeinde Steinburg 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 28.11.2016 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 3.678.100 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.946.500 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von -268.400 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
3.614.400 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

3.487.500 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

282.800 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
2,5 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 370 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            390 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            370 v.H. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Im Rahmen 
der Brandschutzbudgets dürfen Mehreinzahlungen jedoch nicht für Mehrauszahlungen verwendet 
werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Steinburg, den 29.11.2016 
 
 
 
 Bürgermeisterin 
 Hack 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Steinburg 

für das Haushaltsjahr 2017 
------------------------------------------------------------------- 

 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2017 ist neben der Gemeindeordnung die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2017 des 
Innenministers vom 08.09.2016 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2015) sind vorläufig. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 
ist durch die Gemeindevertretung zwar im September 2016 beschlossen worden, der 
Jahresabschluss für 2015 liegt aber noch nicht vor. 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939    1.154 

 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987  2.054 

 
c) nach Zensus 2011      2.615 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015)  2.726 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
2.392 ha 
 
Wirtschaftliche Struktur 
 
Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich und als Wohnort geprägt. Größere Gewerbe-
betriebe sind nicht vorhanden. 
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Sonderlasten 
 
Die Gemeinde hat beträchtliche Schul- und Kindergartenlasten zu tragen.  
Zur Sicherstellung des Anspruchs auf Betreuung auch der Kinder unter drei Jahren ist der 
Kindergarten Mollhagen erweitert worden. Zuschüsse für den laufenden Betrieb fließen nach wie vor 
nicht im erwarteten Umfang.  
Die Schulkostenbeiträge steigen seit das Land Schleswig-Holstein nur noch die Pauschale für 
Investitionskosten vorgibt und die laufenden Kosten von jedem Schulträger selbst ermittelt werden. 
 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Überschuss 2013:  0 € 
Überschuss 2014:  103.571 € 
Vorläufiger doppischer Fehlbetrag 2015:  -442.000 € 
 
 
Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2015 wurde eine Fehlbetragszuweisung beantragt. Das Land 
Schleswig-Holstein hat darauf einen Abschlag von 80.000 € ausgezahlt. Eine endgültige Entscheidung 
über den Antrag wird aber erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2015 erfolgen. 
 
 
 
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 
 
Von den 95 Gewerbebetrieben zahlten 2015  
  22 Betriebe  (23 %) keine Gewerbesteuer 
  23 Betriebe  (24 %) bis 1.000 EUR 
 40 Betriebe  (42 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR 
  10  Betriebe  (11 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR 
Gewerbesteuer jährlich. 
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2013 2014 2015 2016 2017
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 38 44 46 55 55

Grundsteuer B 300 302 310 345 345

Gewerbesteuer 402 368 290 394 394
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 1.236 1.268 1.323 1.376 1.444

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 23 23 28 29 37

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 13 14 14 18 20

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 350 400 471 522 667

Sonderschlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

115 126 122 126 132

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 2.477 2.545 2.604 2.865 3.094

Veränderung Vorjahr (in %) 2,7% 2,3% 10,0% 8,0%

Gewerbesteuerumlage 89 78 74 74 74

allgemeine Kreisumlage 736 797 881 914 934

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 378 414 462 472 483

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 1.203 1.289 1.417 1.460 1.491

Veränderung Vorjahr (in %) 7,1% 9,9% 3,0% 2,1%
Überschuss im Produkt 611 1.274 1.256 1.187 1.405 1.603

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Steinburg 
 
Geplante Investitionen 

 
 

 
 

FEUERWEHREN   

   

126xx.783xxxx Bewegliches Vermögen / 
Schutzkleidung  

60.800 € 

 
 
 

SCHMUTZWASSER   

   

53810.7852044 Investitionen Kläranlage 70.000 € 
 
 
 

GEMEINDESTRASSEN   

   

54100.783xxxx Rasenmäher  15.000 € 
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Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2015 2016 2017

EUR EUR EUR

1 12600 Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse 900 450 450

2 26300 Musikschule Bad Oldelsoe - 1.600 1.700 1.700

3 28100 Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste 900 450 450

4 33100 Wohlfahrtspflege - Kirchengemeinde für Altenarbeit 500 250 250

5 33100 Wohlfahrtspflege - Gemeinde Todendorf Altenclub 500 250 250

6 33100 Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband 720 360 360

7 42100 Sportvereine- Zuschuss Jugendarbeit / Hallennutzung 10.600 7.800 7.800

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2015 2016 2017

EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - "Holsteins Herz" 1.300 1.400 1.400

2 11120 Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 1.900 2.000 2.000

3 11120 Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge 50 50 50

4 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 1.900 2.000 2.000

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 370 / 390 / 370. 
Die Hundesteuer beträgt 90,- EUR für den ersten und 120,- EUR für den zweiten Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben, inzwischen muss aber eine 
negative Verzinsung berücksichtigt werden, die der Gesamthaushalt trägt.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik
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Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Das entstandene Defizit ist zum einen auf den Umstieg auf die Doppik und die neu zu verbuchenden 
Abschreibungen zurückzuführen, zum anderen wesentlich durch umlagenfinanzierte Haushalte 
verursacht, die die Gemeinde nur indirekt beeinflussen kann. 

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, freiwillige Leistungen zu reduzieren und die Einnahme-
situation nach Möglichkeit zu verbessern. Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2016 umgesetzt und 
gelten auch für 2017:

- Erhöhung der Hebesätze um jeweils 40% auf jetzt 370 / 390 / 370

- Erhöhung der Hundesteuer um 30 EUR / Hund

- Kürzung freiwilliger Leistungen um 50%

- Reduzierung der Sitzungsgelder auf ein Drittel des bisherigen Satzes
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen 

  
 

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1261 Brandschutz Mollhagen 

1262 Brandschutz Eichede 

1263 Brandschutz Sprenge 

1264 Brandschutz Jugendwehr 

2100 Schulen  

2620 Musikzug Eichede 

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3650 Kindertageseinrichtungen  

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5730  Gemeinschaftshäuser 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

1261 Brandschutz Mollhagen 
Die Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar. 
Die Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen innerhalb eines 
Budgets verwendet werden. 
Die investiven Auszahlungen im 
Brandschutz sind als nehmende 
Konten in den jeweiligen De-
ckungskreis integriert. 

1262 Brandschutz Eichede 

1263 Brandschutz Sprenge 

1264 Brandschutz Jugendwehr 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

im Vorjahr 
2016 

Tatsächliche 
Besetzung am 

30.06. des 
Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2017 Bemerkungen 
      

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

1  Gemeindearbeiter 1,0 EG 3 
TVÖD 1,0 EG 5 

TVÖD 1,0 EG 5 
TVÖD 

39 
Wochenstunden 

2  Gemeindearbeiter 1,0 EG 
2TVÖD 1,0 EG 2 

TVÖD 1,0 EG 2 
TVÖD 

39 
Wochenstunden 

  3 Raumpflegerin 0,07 Pau-
schale 0,07 Pau-

schale 0,07 Pau-
schale 

11,88 
Monatsstunden 

4  Platzwart 0,24 Pau-
schale 0,24 Pau-

schale 0,24 Pau-
schale 

40 
 Monatsstunden 

5  Hausmeister 0,10 Pau-
schale 0,04 Pau-

schale 0,04 
Pau-

schale 
7,65 
Monatsstunden 

6  Raumpflegerin 0,05 Pau- 
schlale 0,05 Pau-

schale 0,05 
Pau 

schale 
8,75 
Monatsstunden 

7  Raumpflegerin 0,04 Pau- 
schlale 0,04 Pau-

schale 0,04 
Pau- 

schale 
6,25 
Monatsstunden 

8  Raumpflegerin   0,06 Pau-
schale 0,06 Pau- 

schale 
10 
Monatsstunden 

  Gesamt 2,50       2,50       2,50             
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Gemeinde Steinburg 
 
Investitionsprogramm 

 
 

 
 
 

Planungsjahr 2018 
 

  

   

126x0.7832000 Schutzkleidung / Feuerwehren  12.000 € 
 
 
 
 

Planungsjahr 2019 
 

  

   

126x0.7832000 Schutzkleidung / Feuerwehren  12.000 € 
 
 
 
 

Planungsjahr 2020 
 

  

   

126x0.7832000 Schutzkleidung / Feuerwehren  12.000 € 
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